
 

 

 

 

Gesamtvertrag Schulbuch gemäß § 45 UrhG  

 
Parteien    
Literar-Mechana Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte GesmbH  
 
und  
 
Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft, Wirtschaftskammer Österreich  

 
Gegenstand  
Die angemessene Vergütung für die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Sprachwerke 
in einer Sammlung zum Schul- und Unterrichtsgebrauch zur Verfolgung nicht kommerzieller 
Zwecke (§ 45 Abs 1 und 2 UrhG). 

 
Örtlicher und fachlicher Geltungsbereich  
Ohne Einschränkung für das Staatsgebiet der Republik Österreich. 

 
Geltungsbeginn 
 1.3.1993 

 

 


